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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1998

Norm

UWG §9 F3

Rechtssatz

Als absolutes Recht gewährt das Markenrecht einen zivilrechtlichen Anspruch auf Unterlassung. Die gegenteilige, mit

der Entstehungsgeschichte des Markenschutzgesetzes begründete Rechtsprechung kann nicht aufrechterhalten

werden.
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